
MARKTGEMEINDEAMT
ST. LEONHARD BEI FREISTADT
Hauptstraße 9
A-4294 St. Leonhard bei Freistadt 

 

Arbeiten auf oder neben der Straße; Verordnung 

VERORDNUNG

des Bürgermeisters der Marktgemeinde St. Leonhard bei Freistadt (bezugnehmend auf die 
Übertragungsverordnung vom 14. Juni 2016, lt. § 1 Ziffer 5 und Ziffer 14) für die nachstehend 

durchzuführenden Arbeiten auf oder neben der Straße wird gemäß § 43 Abs. 1a StVO 1960, BGBl 
159/1960 igF aus Gründen der Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs und zur Sicherheit 

der mit den Arbeiten beschäftigten Personen verordnet:

Art der Arbeiten: Arbeiten entlang der Parz. 5222/2 (KG Herzogreith – 41203) 
Güterweg Unterarzing, AÄ Schwabing, (Bereich nach der Zufahrt 
Pibersmühle bis ca. 350 m nach der genannten Zufahrt)

Straße: Güterweg Unterarzing, AÄ Schwabing

Ausführung durch Wildbach- und Lawinenverbauung, Schmidtorstraße 2/II, 4020 Linz

§ 1

Auf den oben angeführten Straßenabschnitt ist das Fahren mit einer höheren Geschwindigkeit als 30 km/h 
in beiden Richtungen verboten („Geschwindigkeitsbeschränkung 30 km/h“ gemäß § 51 lit. a Ziffer 10a 
Straßenverkehrsordnung 1960 und „Ende der Geschwindigkeitsbeschränkung 30 km/h“ gemäß § 52 
lit. a Ziffer 10b Straßenverkehrsordnung 1960).

§ 2

Diese Verordnung ist in der Zeit von 01. Mai 2025 bis 31. Dezember 2025 gültig. 

Datum: 29. April 2025
Zl.:   D60290/04292025

SachbearbeiterIn: Romana Klopf
Telefon: 07952 8255-230
E-Mail: klopf@st-leonhard.ooe.gv.at
Amtszeiten:
Montag - Donnerstag: 08:00 – 12:00 Uhr
       Dienstag 14:00 – 18:00 Uhr

angeschlagen am: 05.05.2025



§ 5

1) Die Kundmachung dieser Verordnung erfolgt gem. § 44 StVO 1960 durch die in den §§ 1 bis 3 
dieser Verordnung angeführten Verkehrszeichen und tritt mit deren Anbringen in und mit deren 
Entfernen außer Kraft. 

2) Die Organe des Bauführers sind ermächtigt, nach Maßgabe der Arbeitsdurchführung den örtlichen 
und zeitlichen Umfang der in den §§ 1 bis 3 angeführten Verkehrsmaßnahmen durch die 
Anbringung oder Sichtbarmachung der betreffenden Straßenverkehrszeichen zu bestimmen. 

Der Zeitpunkt und der Ort (Bereich) der Anbringung (Sichtbarmachung) ist von den Organen des 
Bauführers in einem Aktenvermerk (§ 16 AVG) festzuhalten. 

Der Bürgermeister
Andreas Derntl

elektronisch gefertigt:

angeschlagen am: 05.05.2025
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